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Wichtig dabei sind uns:
-  Schutz des Kindes
-  Vertraulichkeit
-  Hilfeorientierung
-  Freiwilligkeit
-  Verschwiegenheit

Ausnahme der Verschwiegenheit: 
Sollte ein Kind aktuell Gewalt aus-
gesetzt sein und kann mit den Mit-
teln unserer Beratung nicht davor 
geschützt werden, sind wir verpflich-
tet, die Kinder- und Jugendhilfe in 
den Beratungsprozess einzubinden. 

*  Kinderrechtskonvention,  
Artikel 19 und 34

ifs Kinderschutz
Marktplatz 3 (Eingang Winkelgasse)
6850 Dornbirn
Leitung Mag. Jutta Lutz-Diem
Telefon 05-1755-505
kinderschutz@ifs.at

Wir sind werktags von 
08:00 bis 12:00 Uhr und 
13:00 bis 17:00 Uhr am 
Kinderschutztelefon 05 1755 505 
und per E-Mail kinderschutz@ifs.at 
erreichbar. In Krisensituationen 
bieten wir umgehend einen Beratungs-
termin an. Dies ist weiterhin auch in 
Ihrer Region möglich.

Gewalt am Kind und Jugendlichen erkennen und helfen

Ohne Gewalt aufwachsen 

Unser Angebot bezieht sich 
insbesondere auf:
-  Sexuelle Gewalt wie z.B. unange-

nehmes Berühren, Zuschauen  
müssen bei sexuellen Hand-
lungen, reales Entblößen oder 
Vergewaltigung

-  Körperliche Gewalt wie z.B. Schla-
gen, Schütteln oder Verletzen

-  Psychische Gewalt wie z.B. starkes 
Ablehnen, Isolieren oder verbales 
Entblößen des Kindes, Erpressung, 
Drohung, Mobbing

-  Vernachlässigung des Kindes durch 
fehlende Pflege, Ernährung oder 
Aufsicht 

-  Miterleben von Gewalt in der 
Familie

Was bieten wir an?

Hilfe, wenn jemand 
-  Gewalt an einem Kind oder Jugend-

lichen wahrgenommen hat.
-  den Verdacht auf Gewalt an einem 

Kind oder Jugendlichen hat. 

Beratung
-  in dieser schwierigen Situation
-  in der Frage „Wie geht es weiter?“
-  in Bezug auf eine Anzeige und 

Prozessbegleitung
-  bei der Suche nach einer geeigneten  

Therapie für Kinder, Jugendliche 
und Familie 

Informationen
-  bei allen möglichen Fragen zum 

Thema Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen

Unser Angebot richtet sich an:
-  Kinder und Jugendliche, die von 

Gewalt betroffen sind.
-  Eltern, Angehörige und sonstige 

Bezugspersonen, die mit Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen konfron-
tiert sind.

-  Menschen, die einen Verdacht 
hegen, dass Kinder oder Jugendliche 
von Gewalt betroffen sind.

-  MultiplikatorInnen – PädagogInnen, 
ÄrztInnen u.a., die in ihrer Arbeit 
Gewalt an Kindern oder Jugend-
lichen wahrnehmen. 

Kinder haben ein Recht darauf, ohne Gewalt aufwachsen zu 
können!* Wer Gewalt erlebt, hat ein Recht auf einfühlsame 
und professionelle Beratung. Der ifs Kinderschutz tritt 
gegen Gewalt an Kindern ein und bietet Betroffenen und 
deren Bezugspersonen Hilfe an. Wir hören zu, nehmen Ihre 
Anliegen ernst und unterstützen. 



wir helfen weiter


